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Ihre Informationsanfrage IA-058/2026 – Flüchtlingszahlen
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Stadträtinnen und Stadträte,
 
zu Ihrer Anfrage teile ich Ihnen im Auftrag des Oberbürgermeisters Folgendes mit:
 
1. Wie viele Personen im Kontext Flucht/Asyl (inkl. ukrainischer Staatsangehörige) wurden 
Chemnitz im Jahr 2025 von der Landesdirektion Sachsen zugewiesen? Bitte aufschlüsseln 
nach Monat, Herkunftsland (Staatsangehörigkeit), Alter und Geschlecht.
 
Im Jahr 2025 wurden der Stadt Chemnitz insgesamt 304 Personen durch die Landesdirektion 
Sachsen zugewiesen.
 

Monat Personenanzahl

01/2025 26

02/2025 44

03/2025 27

04/2025 36

05/2025 20

06/2025 16

07/2025 5

08/2025 25

09/2025 28

10/2025 29

11/2025 24

12/2025 24
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Herkunftsländer Personenanzahl

Afghanistan 25

Algerien 4

Aserbaidschan 6

China 1

Eritrea 4

Georgien 8

Indien 16

Irak 5

Iran 14

Libanon 20

Libyen 23

Marokko 4

Moldau 1

Nigeria 1

Nordmazedonien 1

Pakistan 52

pälast. Gebiete 9

Russische Förderation 12

Slowakei 2

Somalia 1

Sudan 1

Syrien 26

Türkei 15

Ukraine 23

unbekannt 2

ungeklärt 21

Usbekistan 1

Venezuela 4

Vietnam 2

Alter
Personen-

anzahl
Alter Personen-

anzahl
Alter Personen-

anzahl
Alter Personen-

anzahl
Alter Personen-

anzahl

0-1 10 16 4 31 4 46 7 61 1

2 5 17 5 32 11 47 4 62  -

3 6 18 9 33 6 48 5 63  -

4 3 19 5 34 6 49 3 64 1

5 5 20 6 35 5 50 4 65  -

6 4 21 6 36 7 51 2 66  -

7 5 22 8 37 3 52  - 67  -

8 4 23 9 38 7 53 2 68 2

9 4 24 13 39 3 54 1 69 1

10 2 25 9 40 4 55  - 70 1

11 4 26 8 41 6 56  - 71 1

12 3 27 6 42 5 57 1 76 1

13 3 28 10 43 3 58 2 77 1

14 5 29 6 44 3 59 2 82 1

15 3 30 12 45 5 60  - 87 1
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2. Wie viele Personen im Kontext Flucht/Asyl (inkl. ukrainischer Staatsangehörige) 
wurden Chemnitz im 1. Quartal 2026 von der Landesdirektion Sachsen zugewiesen? 
Bitte aufschlüsseln nach Monat, Herkunftsland (Staatsangehörigkeit), Alter und 
Geschlecht.
 
Im ersten Quartal 2026 wurden der Stadt Chemnitz insgesamt 77 Personen durch die 
Landesdirektion Sachsen zugewiesen.
 

Monat Personenanzahl

01/2026 13

02/2026 28

03/2026 36

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geschlecht Personenanzahl

männlich 200

weiblich 104

Herkunftsländer Personenanzahl

Afghanistan 2

Algerien 2

Eritrea 2

Georgien 1

Ghana 1

Iran 3

Libanon 5

Libyen 14

Marokko 6

Pakistan 8

pälast. Gebiete 2

Russische Förderation 13

Syrien 7

Tunesien 2

Türkei 1

Ukraine 3

unbekannt 1

Venezuela 4
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3. Mit wie vielen Zuweisungen durch die Landesdirektion Sachsen rechnet die SVC für das 
Jahr 2026?
 
Die Stadtverwaltung Chemnitz rechnet für das Jahr 2026 im Vergleich zu 2025 mit ähnlichen bis 
niedrigeren Zuweisungszahlen seitens der Landesdirektion Sachsen.
 
4. Wie viele Personen im Kontext Flucht/Asyl befanden sich zu den Stichtagen 
31. Dezember 2025 sowie 31. März 2026 in den Chemnitzer Erstaufnahmeeinrichtungen?
 
Da sich die Erstaufnahmeeinrichtungen im Zuständigkeitsbereich der Landesdirektion Sachsen 
befinden, können wir über Belegungszahlen keine Auskünfte erteilen.
 
Aktuelle Belegungszahlen sind unter https://www.lds.sachsen.de/asyl/ abrufbar.
 
5. Wie viele Personen im Kontext Flucht/Asyl (inkl. ukrainischer Staatsangehörige) leben 
derzeit (Stichtag 31. März 2026) in Chemnitz und werden durch die Stadt betreut bzw. 
versorgt? Bitte aufschlüsseln nach Herkunftsland, Staatsangehörigkeit, Anerkennungs-
grund (Personen mit anerkanntem Flüchtlingsstatus, Personen mit subsidiärem Schutz, 
Personen mit Abschiebungsverbot, vollziehbar ausreisepflichtige Personen usw.), Alter 
und Geschlecht.
 
Zur Beantwortung der Frage wird auf die seitens der Stadt Chemnitz veröffentlichten Angaben 
unter https://www.chemnitz.de/de/leben-in-chemnitz/auslaender-und-migranten/fluechtlinge-und-
asyl/zahlen-fakten verwiesen.
 
Die in dieser Aufstellung nicht enthaltenen Schutzberechtigten nach § 24 AufenthG (UKR) wiesen 
zum Stichtag 31.03.2026 einen Stand von 8.152 Personen auf.

  
 
 
 

Alter
Personen-

anzahl
Alter Personen-

anzahl
Alter Personen-

anzahl
Alter Personen-

anzahl
Alter Personen-

anzahl

0-1 1 16 1 31 1 46 1 61  -

2 2 17  - 32 1 47  - 62  -

3 1 18 2 33 3 48  - 63  -

4 3 19 1 34 7 49  - 64  -

5 4 20 2 35  - 50  - 65 1

6 1 21 4 36 3 51  - 66  -

7 3 22  - 37 1 52 1 67  -

8 3 23 1 38 1 53 1 68  -

9  - 24 1 39 1 54 1 69  -

10 1 25 2 40 1 55  - 70  -

11  - 26 2 41 1 56  - 71  -

12 2 27 2 42 1 57 1 72  -

13 1 28 3 43 1 58  - 73  -

14  - 29 3 44  - 59  - 74 1

15  - 30 2 45  - 60  - 75  -

Geschlecht Personenanzahl

männlich 47

weiblich 30

https://www.lds.sachsen.de/asyl/
https://www.chemnitz.de/de/leben-in-chemnitz/auslaender-und-migranten/fluechtlinge-und-asyl/zahlen-fakten
https://www.chemnitz.de/de/leben-in-chemnitz/auslaender-und-migranten/fluechtlinge-und-asyl/zahlen-fakten
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Statistik der Schutzberechtigten nach § 24 AufenthG (UKR) - Geschlecht und Nationalität 

Schutzberechtigte nach § 24 AufenthG (UKR) 8.152

davon männlich 3.458

 weiblich, divers oder unbekannt 4.694

   

darunter mit der Nationalität (Reihenfolge nach Anzahl)  

 Ukraine 8.041

 Russische Föderation  16

 Usbekistan  11

 Moldau, Republik  10

 Afghanistan  10

 Georgien  9

 Armenien  9

 Vietnam  7

 Aserbaidschan  6

 Sonstige  33
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Statistik der Schutzberechtigten nach § 24 AufenthG (UKR) - Alterststruktur

Schutzberechtigte nach § 24 AufenthG (UKR) 8.152

davon im Alter von ... bis ... Jahren  

               unter 1 Jahr  9

               1 - 3  164

               4 - 6  323

               7 - 10  527

               11 - 16  934

               17 - 18  371

               19 - 27  968

               28 - 29  169

               30 - 39 1.249

               40 - 49 1.484

               50 - 59  788

               60 - 69  632

               70 - 79  413

               80 und älter  121

 
Der zusätzliche Parameter „werden durch die Stadt betreut bzw. versorgt“ kann aufgrund der 
unterschiedlichen Behördenzuständigkeiten und der Angebote der freien Träger den o. g. 
Personenzahlen nicht zugeordnet werden.  
 
6. Wie viele unbegleitete Minderjährige lebten zum Stichtag 31. März 2026 in Chemnitz? 
Bitte aufschlüsseln nach Herkunftsland (Staatsangehörigkeit), Alter und Geschlecht.”
 
Zum Stichtag 31. März 2026 haben 53 unbegleitete minderjährige Ausländer in Chemnitz eine 
Hilfe nach SGB VIII erhalten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herkunftsländer Personenanzahl

Afghanistan 4

Aserbaidschan 1

Bosnien und Herzegowina 1

Irak 1

Iran 1

Mazedonien 2

Pakistan 35

Syrien 7

Ukraine 1
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7. Wie hoch ist die derzeitige Auslastung (Stichtag 31. März 2026) der städtischen 
Übergangswohnheime?
 
Die Auslastung der städtischen Gemeinschaftsunterkünfte zum Stichtag 31.03.2026 
entnehmen Sie bitte folgender tabellarischer Aufstellung.
 

Gemeinschaftsunterkunft Auslastung in %

A) 77

B) 38

C) 47

D) 52

E) 65

 
8. Wie hoch waren die Kosten im Kontext Flucht/Asyl für Chemnitz im Jahr 2025 
insgesamt? Wie hoch waren die Aufwendungen für unbegleitete Minderjährige? 
(Bitte jeweils aufschlüsseln nach einzelnen Aufwendungen.)
 
Im Budget Asyl des Sozialamtes sind im Jahr 2025 Aufwendungen von insgesamt 
24.339.000 Euro angefallen, die größtenteils über die Asylbewerberpauschale des 
Freistaates Sachsen gedeckt werden.
 
Im Bereich des Jugendamtes wurden im Jahr 2025 für unbegleitete minderjährige Ausländer 
Kosten in Höhe von 4.349.884,65 Euro aufgewendet, welche vom Freistaat Sachsen in der 
Regel zu 95 Prozent erstattet werden.
 
Davon nach SGB VIII:

Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII 8.703,50 €

Vollzeitpflege §§ 33, 39 SGB VIII 424.920,44 €

Krankenhilfe § 40 SGB VIII 62.950,83 €

Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII 105.767,86 €

gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder 
§ 19 SGB VIII 40,00 €

Inobhutnahme, Herausnahme des Kindes oder 
Jugendlichen §§ 42, 42a SGB VIII 1.127.799,01 €

Minderjährige unbegleitete Flüchtlingskinder § 34 SGB 
VIII 2.619.703,01 €

 
 
 
 
 
 

Alter Personenanzahl

10 3

12 2

14 8

15 6

16 14

17 20

Geschlecht Personenanzahl

männlich 47

weiblich 6
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9. Wie viele Personen im Kontext Flucht/Asyl haben Chemnitz im Jahr 2025 wieder 
verlassen?
 
Im Jahr 2025 sind 7.445 Drittstaatsangehörige (keine EU) aus Chemnitz weggezogen; davon 
ca. 3.500 Personen aus der – nicht in den ausländerrechtlichen Zuständigkeitsbereich der Stadt 
Chemnitz – fallenden Erstaufnahmeeinrichtung des Freistaates Sachsen. Somit verbleiben knapp 
4.000 Personen mit Drittstaatsangehörigkeit, die einzeln und händisch auf eine Zugehörigkeit zum 
Kontext Flucht/Asyl zu prüfen wären. Allein bei einem Ansatz von durchschnittlich 2 min/Person 
ergäbe sich ein Bearbeitungsaufwand von ca. 8.000 Minuten, was ca. 133 Stunden Arbeits-
aufwand entspricht. Ein zusätzlicher Aufwand in dieser Größenordnung ist angesichts der 
bestehenden Aufgaben und unter Berücksichtigung der verfügbaren Personalressourcen nicht 
leistbar. 
 
10. Wie viele Personen befinden sich derzeit (Stand 31. März 2026) im Status 
„nach unbekannt abgängig“?
 
Der AZR*-Meldesachverhalt „Fortzug nach unbekannt“ ist nicht in der monatlich zur Verfügung 
gestellten Statistik enthalten. (* AZR = Ausländerzentralregister)
 
Das Fachverfahren der Ausländerbehörde der Stadt Chemnitz ermöglicht nur einen Suchlauf nach 
dem Meldesachverhalt „Fortzug nach unbekannt“, kann aber nicht darauf eingeschränkt werden, 
dass dieser Parameter auch den letzten entsprechenden Meldesachverhalt darstellt. Das Ergebnis
würde also alle Personen ermitteln, für die jemals dieser Meldesachverhalt eingespeichert wurde. 
Eine weitere Auswertung nach dem aktuellen Meldesachverhalt (und ggf. der Zugehörigkeit zum 
Kontext Flucht/Asyl) müsste einzeln und händisch erfolgen. Es müsste zunächst eine weitere 
Eingrenzung auf den Suchzeitraum erfolgen, um eine Fallzahl festzustellen und erst dann könnte 
ein Arbeitsaufwand ermittelt werden. Eine solche manuelle Auswertung ist angesichts der 
bestehenden Aufgaben und der verfügbaren Personalressourcen nicht leistbar.
 
11. Wie viele Personen nahmen in 2025 die Dienste der zentralen Rückkehrberatungsstelle 
in Anspruch und wie viele Personen wurden im 1.Quartel 2026 diesbezüglich beraten?
 
Es werden statistisch nur die Beratungsfälle erfasst, so dass keine Angabe zur Personenzahl 
möglich ist. Dieses Verfahren macht insofern Sinn, als dass insbesondere bei Familienverbänden 
die Beratung mit bspw. nur einem Elternteil durchgeführt wird, dann aber die gesamte Familie 
rückwandert. So wird in Bezug auf die Fragen 11. und 12. eine Vergleichbarkeit beider Angaben 
erreicht.
 

Jahr Fälle

2025 153

2026 (1. Quartal) 55

 
12. Wie viele dieser beratenen Personen reisten tatsächlich wieder aus?
 

Jahr Fälle

2025 76

2026 (1. Quartal) 38

 
 
Freundliche Grüße
 
 
Dagmar Ruscheinsky
Bürgermeisterin
 




